
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Klaus Adelt SPD
vom 10.06.2016

Doppik in Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Welche Kommunen im Freistaat Bayern haben mittler-
weile auf die Doppik umgestellt (bitte aufgeschlüsselt 
nach Regierungsbezirken, Landkreisen und kreisfrei-
en Städten)?

1.2 Seit wann haben diese Kommunen auf die Doppik um-
gestellt?

2.1 Welche bayerischen Kommunen sind mittlerweile wie-
der aus der Doppik ausgestiegen?

2.2 Mit welcher Begründung sind diese wieder aus der 
Doppik ausgestiegen?

2.3 Mit welchen Kosten war ein solcher Ausstieg verbun-
den?

3.1 Für welche Jahre existieren bei den jeweiligen Kom-
munen, die die Doppik einführten, bereits Jahresab-
schlüsse?

3.2 In welchen der oben benannten Kommunen wurden 
die Eröffnungsbilanzen bereits durch die genehmigen-
den Stellen geprüft (bitte aufgeschlüsselt nach Regie-
rungsbezirken, Landkreisen und kreisfreien Städten)?

3.3 In welchen der oben benannten Kommunen wurde 
auch eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt 
(bitte aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, Land-
kreisen und kreisfreien Städten)?

4.1 Welche der benannten Kommunen hatten in den Jah-
ren seit Einführung der Doppik keinen genehmigten 
Haushalt nach Art. 69 Gemeindeordnung (GO) (bitte 
aufgeschlüsselt nach Regierungsbezirken, Landkrei-
sen und kreisfreien Städten)?

4.2 Was waren die jeweiligen Gründe für die nicht erfolg-
ten Haushaltsgenehmigungen?  

5.1 Welche Maßstäbe sind bei der Haushaltsgenehmi-
gung bei doppischer Haushaltsführung anzulegen?

5.2 Welche Spielräume sind für genehmigende Stellen an-
gesichts dieser Maßstäbe vorhanden?

5.3 Gibt es einheitliche Regelungen zur praktischen Um-
setzung für die Genehmigungsbehörden?

6.1 Wird die Haushaltsgenehmigung in der Praxis von al-
len Genehmigungsbehörden in gleicher Art und Weise 
gehandhabt?

6.2 Wenn nein, welche Unterschiede bestehen bezüglich 
Kriterien zur Genehmigungsfähigkeit kommunaler 
doppischer Haushalte?

7.1 Gibt es seitens der Staatsregierung Pläne, die Doppik 
für Kommunen, Landkreise und kreisfreie Städte ver-
pflichtend einzuführen?

7.2 Wenn ja, welcher zeitliche Rahmen ist dafür vorgese-
hen?

7.3 Wenn nein, warum gibt es diese Pläne nicht, nachdem 
die Doppik in anderen Bundesländern bereits ver-
pflichtend eingeführt wurde?

8.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Doppik für Kom-
munen auf Basis der bisherigen Erfahrungen?

8.2 Spricht die Staatsregierung die Empfehlung an Kom-
munen aus, auf die Doppik umzustellen?

8.3 Sollten der Staatsregierung die Haltungen der kommu-
nalen Spitzenverbände bekannt sein, welche sind dies?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr
vom 06.09.2016

Die Schriftliche Anfrage wird – bzgl. Ziff. 7.1 im Einverneh-
men mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat – wie folgt beantwortet:

1.1 Welche Kommunen im Freistaat Bayern haben 
mittlerweile auf die Doppik umgestellt (bitte aufge-
schlüsselt nach Regierungsbezirken, Landkreisen 
und kreisfreien Städten)?

1.2 Seit wann haben diese Kommunen auf die Doppik 
umgestellt?

3.1 Für welche Jahre existieren bei den jeweiligen 
Kommunen, die die Doppik einführten, bereits Jah-
resabschlüsse?

3.2 In welchen der oben benannten Kommunen wur-
den die Eröffnungsbilanzen bereits durch die ge-
nehmigenden Stellen geprüft (bitte aufgeschlüs-
selt nach Regierungsbezirken, Landkreisen und 
kreisfreien Städten)?

3.3 In welchen der oben benannten Kommunen wurde 
auch eine Kosten- und Leistungsrechnung einge-
führt (bitte aufgeschlüsselt nach Regierungsbezir-
ken, Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Die Fragen zu Ziff. 1.1 bis 1.2 und 3.1 bis 3.3 werden ge-
meinsam beantwortet und hierfür auf Tabelle 1 verwiesen.

2.1 Welche bayerischen Kommunen sind mittlerweile 
wieder aus der Doppik ausgestiegen?

2.2 Mit welcher Begründung sind diese wieder aus der 
Doppik ausgestiegen?

2.3 Mit welchen Kosten war ein solcher Ausstieg ver-
bunden?
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Die Fragen zu Ziff. 2.1, 2.2 und 2.3 werden gemeinsam be-
antwortet und hierfür auf Tabelle 2 verwiesen.

4.1 Welche der benannten Kommunen hatten in den 
Jahren seit Einführung der Doppik keinen geneh-
migten Haushalt nach Art. 69 Gemeindeordnung 
(GO) (bitte aufgeschlüsselt nach Regierungsbezir-
ken, Landkreisen und kreisfreien Städten)?

Die Stadt Helmbrechts (Lkr. Hof, Regierungsbezirk Ober-
franken) verfügte im Haushaltsjahr 2009 wegen eines Be-
kanntmachungsfehlers bei der Haushaltssatzung über kei-
nen gültigen Haushalt.

Mangels Genehmigung über keinen gültigen Haushalt 
verfügten:
– Stadt Kronach (Lkr. Kronach, Oberfranken) im Haus-

haltsjahr 2010,
– Große Kreisstadt Selb (Lkr. Wunsiedel, Oberfranken) 

seit dem Haushaltsjahr 2014 sowie
– Zweckverband zur Wasserversorgung des Bayer. 

Vogtlands (Lkr. Hof, Oberfranken) in den Haushaltsjah-
ren 2011 und 2014 (sowie bisher in 2016).

4.2 Was waren die jeweiligen Gründe für die nicht er-
folgten Haushaltsgenehmigungen?  

Genehmigungspflichtige Kreditaufnahmen bzw. Verpflich-
tungsermächtigungen standen unter dem Gesichtspunkt 
einer geordneten Haushaltswirtschaft mit der dauernden 
Leistungsfähigkeit der Kommune nicht im Einklang (vgl. Art. 
71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 GO, Art. 65 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
Landkreisordnung (LKrO), Art. 63 Abs. 2 Sätze 2 und 3 Be-
zirksordnung (BezO).

5.1 Welche Maßstäbe sind bei der Haushaltsgeneh-
migung bei doppischer Haushaltsführung anzule-
gen?

Vgl. Antwort zu Ziff. 4.2. Der Maßstab gilt wirtschaftlich ver-
gleichbar auch für Kommunen, die ihre Haushaltswirtschaft 
nach den Grundsätzen der Kameralistik führen.

5.2 Welche Spielräume sind für genehmigende Stellen 
angesichts dieser Maßstäbe vorhanden?

Beurteilungsspielräume können sich im Rahmen einer sach-
gerechten Beurteilung von Sachverhalten ergeben und sind 
in Anbetracht der Vielfalt kommunaler Haushalte nicht im 
Vorfeld abschließend aufzählbar. 

5.3 Gibt es einheitliche Regelungen zur praktischen 
Umsetzung für die Genehmigungsbehörden?

Zentrale Regelungen zur praktischen Umsetzung sind Ab-
schnitt I.3 der Bekanntmachung über das Kreditwesen der 
Kommunen vom 5. Mai 1983, zuletzt geändert durch Be-
kanntmachung vom 12. November 2001 (AllMBl S. 676) und 
das – derzeit im Entwurf veröffentlichte – Haushaltsmuster 
Anlage zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit. 
Die in dieser Anlage ermittelte doppische Kennzahl „berei-
nigtes Zahlungsergebnis“ ist mit der kameralen Kennzahl 
„bereinigtes Ergebnis“ vergleichbar, wodurch eine wirt-
schaftlich vergleichbare Beurteilung kommunaler Haushalte 
unabhängig vom Buchungsstil (Kameralistik oder Doppik) 
möglich ist.

6.1 Wird die Haushaltsgenehmigung in der Praxis von 
allen Genehmigungsbehörden in gleicher Art und 
Weise gehandhabt?

Die Handhabung der Genehmigungspraxis „in gleicher Art 
und Weise“ wäre in Anbetracht der Vielfalt kommunaler Haus-

halte nicht sachgerecht. Für die Staatsregierung ist maßgeb-
lich, dass die Genehmigungspraxis auf vergleichbaren, in Ziff.  
5.1 (bzw. 4.2) und 5.3 genannten Maßstäben beruht.

Auf Nachfrage hat keine der angesprochenen Rechtsauf-
sichtsbehörden mitgeteilt, dass ihre Genehmigungspraxis 
auf anderen als den genannten Maßstäben beruht.

6.2 Wenn nein, welche Unterschiede bestehen bezüg-
lich Kriterien zur Genehmigungsfähigkeit kommu-
naler doppischer Haushalte?

Entfällt.

7.1 Gibt es seitens der Staatsregierung Pläne, die 
Doppik für Kommunen, Landkreise und kreisfreie 
Städte verpflichtend einzuführen?

Derzeit bestehen seitens der Staatsregierung keine Pläne, 
die Doppik verpflichtend einzuführen.

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
weist jedoch darauf hin, dass seitens der EU Bestrebungen 
bestehen, unter dem Stichwort „EPSAS“ (european public 
sector accounting standards) einheitliche (doppische) Rech-
nungslegungsstandards für den gesamten öffentlichen Sek-
tor (Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungsträ-
ger) einzuführen. 

7.2 Wenn ja, welcher zeitliche Rahmen ist dafür vorge-
sehen?

Entfällt.

7.3 Wenn nein, warum gibt es diese Pläne nicht, nach-
dem die Doppik in anderen Bundesländern bereits 
verpflichtend eingeführt wurde?

Der verbesserten Steuerungsmöglichkeit durch ein neu-
es Rechnungswesen steht der mit der Einführung dieses 
Rechnungswesens verbundene Aufwand gegenüber. Die 
Kommunen sollen deshalb derzeit nicht verpflichtet werden, 
die Doppik einzuführen. Vielmehr wird ihnen die Möglichkeit 
eingeräumt, je nach den spezifischen Verhältnissen in ei-
ner Kommune auf das neue Rechnungswesen umzustellen 
oder das bisherige kamerale System beizubehalten.

8.1 Wie bewertet die Staatsregierung die Doppik für 
Kommunen auf Basis der bisherigen Erfahrun-
gen?

Vgl. Antwort zu Frage 7.3.
Einerseits wird von kommunaler Seite gegenwärtig immer 

wieder Kritik an dem mit der Doppik verbundenen Mehrauf-
wand vorgebracht. Andererseits könnten aber die in vielen 
Kommunen noch fehlenden zeitnahen Jahresabschlüsse 
ein Ausgangspunkt für die mit der Doppik angestrebte ver-
besserte Steuerungsmöglichkeit sein.

8.2 Spricht die Staatsregierung die Empfehlung an 
Kommunen aus, auf die Doppik umzustellen?

Die Staatsregierung spricht derzeit keine Empfehlung für die 
Umstellung auf Doppik oder die Beibehaltung der Kamera-
listik aus. Auf die Antwort zu Frage 7.3 wird hingewiesen.

8.3 Sollten der Staatsregierung die Haltungen der 
kommunalen Spitzenverbände bekannt sein, wel-
che sind dies?

Der Staatsregierung sind gegenwärtig die jeweiligen aktuel-
len Haltungen der einzelnen kommunalen Spitzenverbände 
nicht bekannt.
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